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Nordharz. Was kommt auf die Men-
schen im Ilsetal zu? In puncto des
seit Jahren diskutierten Kiesabbaus
zwischen Stötterlingen und Bühne,
um den es zuletzt ruhig geworden
war, hat das Oberverwaltungsge-
richt Magdeburg entschieden: Das
Landesamt für Geologie und Berg-
wesen (LAGB) muss den Rahmen-
betriebsplan zulassen.

Der Petitionsausschuss des
Landtages hatte es den Kiesabbau-
Widerständlern noch einmal
schwarz auf weiß gegeben: „Der Be-
schluss des OVG ist unanfechtbar.“
Das Landesamt für Geologie und
Bergwesen müsse den Rahmenbe-
triebsplan zulassen. Der Grundwas-
ser- und Hochwasserschutz sei nach
Auffassung des Gerichts in dem
Verfahren ausreichend gewürdigt
worden, und auch für die Verkehrs-
führung zum Tagebau seien Varian-
ten aufgezeigt worden. Joachim
Moshake aus Stötterlingen hatte als
einer der betroffenen Landwirte
schon vor Jahren eine Petition ein-
gereicht, in deren Folge 2017 der
ganze Landtagsausschuss mit Fach-
leuten sowie auch mehrere Landes-
minister vor Ort waren – und sogar
die heutige Bundesumweltministe-
rin Steffi Lemke.

Abbau schon in 2024?
Den Kiesabbau im Ilsetal verhin-

dern können sie also nicht. Es ist ei-
ne gewisse Ohnmacht im Ilsetal zu
verspüren, dass der 30 Jahre wäh-
rende Kampf gegen den Kiesabbau
im vom besten Ackerboden gepräg-
ten Landstrich verloren wurde. „Wir
waren wie vom Hammer getroffen“
beschreibt Joachim Moshake sein
Gefühl und das Gefühl seiner Mit-
streiter, als das Gerichtsurteil vor
Ort bekannt geworden war. Selbst
wenn jener Rahmenbetriebsplan
noch nicht die letzte Hürde gewesen
ist, die der Antragsteller zu über-
winden hat. Ohnmacht auch dahin-
gehend, da die Landwirtsfamilie
Moshake nach dem Zweiten Welt-
krieg bald das zweite Mal quasi ent-
eignet werden könnte.

Das Landesamt für Geologie und
Bergwesen bestätigt auf Anfrage die
Befürchtungen vor Ort, dass ein
Kiesabbau bereits im Jahr 2024
denkbar wäre – wenn bis dahin die
erforderlichen Genehmigungen er-
teilt sein sollten. Was gehört alles
dazu? Das wäre zunächst die vom
Antragsteller auf den Kiesabbau ge-
richtlich erwirkte Rahmenbetriebs-
planzulassung. „Der Rahmenbe-
triebsplan wurde noch nicht be-
schlossen. Das Vorhaben wird bear-
beitet. Die Zulassung soll in diesem
Jahr erfolgen“, heißt es dazu aus
dem Amt zum Stand der Dinge.

Nachfolgend müsste dann der
Hauptbetriebsplan eingereicht und
zugelassen sein. Darin werden ver-

schiedenste Detailfragen für die
Kiesgewinnung geklärt. Bislang, so
war aus dem LAGB zu erfahren, lie-
ge der Behörde noch kein Hauptbe-
triebsplan vor. Aber: Dieser Haupt-
betriebsplan müsse zugelassen wer-
den, wenn alle Voraussetzungen
nach dem Bundesberggesetz erfüllt
seien. Welche das konkret sind,
„hängt nicht zuletzt von den im
Hauptbetriebsplan dargestellten
Tätigkeiten ab.“ Sie sind derzeit
noch nicht konkret bekannt.

Mit Spannung erwarten die An-
wohner zum Beispiel die Vorstellun-
gen des Antragstellers, über welche
Wege der Kies abtransportiert wird
– rollt er durch die Dörfer oder über
die schmale Kreisstraße, die viel-
leicht ausgebaut werden müsste
– und ob er im nahen Umfeld aufbe-
reitet wird. Denn vor Ort sei eine
Aufbereitung aus Gründen des Ge-
wässerschutzes nicht möglich, wie
Moshake betont.

Gegner des Kiesabbaus kritisie-
ren nicht nur die Zerstörung der
Kulturlandschaft und der Ackerflä-
chen und die Lage im Überschwem-
mungsgebiet der Ilse sowie eine Be-
lastung nahegelegener Naturschutz-
und Landschaftsschutzgebiete im
Fallstein sowie Nachteile für Tou-
rismus und Naherholung, weil der
Ilse-Radweg unterbrochen werden
würde. Sie befürchten zudem
Staub- und Lärmbelastung und eine
damit einhergehende Wertminde-
rung von Grundeigentum in den na-
hegelegenen Ortschaften.

Auf niedersächsischer Seite sor-
gen sich Verantwortliche vor allem
um die Auswirkungen auf die Ge-
wässergüte und den Hochwasser-
schutz. „Der Landkreis Wolfenbüt-
tel wurde letztmalig im Rahmen ei-
nes bergrechtlichen Planfeststel-

lungsverfahrens in dieser Sache be-
teiligt und gab im August 2017 eine,
noch nicht abschließende, Stellung-
nahme ab. Offene Fragen des Land-
kreises konnten seinerzeit durch das
sachsen-anhaltinische Landesamt
für Geologie und Bergwesen nicht
vollständig ausgeräumt werden“,
erklärt Wolfenbüttels Kreissprecher
Andree Wilhelm auf GZ-Anfrage.
Daher sei vom Landkreis Wolfen-
büttel keine abschließende Prüfung
aus rechtlicher und fachtechnischer
Sicht erfolgt. „Offen blieben Fragen
zur Gewinnung und Verladung
durch den Abbaubetrieb, zum
Hochwasserschutz sowie zu Reten-
tionsflächen für Wasser, ebenso gab
es keine Antworten auf Fragen zur
möglichen Beeinträchtigung der
Wasserqualität der Ilse und des
Grundwassers sowie zur Betrach-
tung der Grundwasserfassungsanla-
gen des Wasserwerkes Börßum-Hei-
ningen“, zählt Wilhelm auf.

Über Generationen?
Mit der Ablehnung des Antrages

auf Planfeststellung im Februar
2018 durch das LAGB, gegen den
der Antragsteller geklagt hatte, war
das Thema zunächst nicht mehr ak-
tuell. „Die 2017 und zuvor geäußer-
ten Bedenken beziehungsweise die
offenen Fragen sind weiterhin noch
nicht ausgeräumt oder beantwor-
tet“, so Wilhelm. Dies müsse im
Rahmen des Zulassungsverfahrens
noch geschehen.

Und noch etwas Anderes beunru-
higt die Einheimischen. Die jetzt
zum Beschluss stehende Fläche hat
eine Größe von 56 Hektar. Hier sol-
len in den nächsten zwei Jahrzehn-
ten jährlich 200.000 Tonnen Kies
gewonnen werden. Doch selbst da-
nach könnte keine Ruhe einkehren.

Denn wie das LAGB bestätigt,
besitze das gesamte Bewilligungs-
feld Bühne-Ost eine Größe von etwa
193 Hektar. „Für dieses Feld be-
steht das grundsätzliche Gewin-
nungsrecht für Kies. Mit dem Rah-
menbetriebsplan wird die Gewin-
nung des Bodenschatzes auf einer
Gesamtfläche von circa 56 Hektar,
davon 48 Hektar reine Abbauflä-
che, beantragt. Eine Ausdehnung
ist möglich, jedoch muss für jede
Erweiterung ein erneutes Genehmi-
gungsverfahren durchlaufen wer-
den.“ Kiesabbau also möglicherwei-
se über drei bis vier Generationen.

Dieser Kiesabbau im Ilsetal un-
terliegt einer Besonderheit, nämlich

einer im 1990 geschlossenen Eini-
gungsvertrag vereinbarten Über-
gangsregelung. Oder wie das LAGB
erläutert: Zum damaligen Zeitpunkt
galt gemäß Überleitungsvorschrift
aus dem Einigungsvertrag der Bo-
denschatz „Kiese- und Kiessande
zur Herstellung von Betonzuschlag-
stoffen“ unter anderem in Sachsen-
Anhalt als bergfreier Bodenschatz.

Diese Überleitungsvorschrift
wurde bis Ende 1995 angewendet.
Mit der Konsequenz, dass nun die
Eigentümer der Flächen im Gebiet
Bühne-Ost und damit die wirt-
schaftenden Landwirte enteignet
werden können. Den hiesigen
Grundeigentümern steht also nicht,
wie eigentlich im bundesdeutschen
Bergrecht verankert, der Kies unter
ihrem Acker zu.

Wie sieht aber solch ein Verfah-
ren aus? Und wie werden die Eigen-
tümer und Landwirte entschädigt?
Für eine Enteignung würde ein
Grundabtretungsverfahren nach den
Vorschriften des Bundesberggeset-
zes durchgeführt werden, heißt es
dazu aus dem LAGB. „Art und Hö-
he einer Entschädigung hängen von

den konkreten Umständen im Ein-
zelfall ab.“ Ebenso wenig könnten
Aussagen über Zeiträume getroffen
werden, die solch ein Verfahren in
Anspruch nehmen könnte.

Klageweg steht offen
Aber den Betroffenen stünden

Rechtsmittel offen. „Gegen die Ent-
eignungsentscheidung beziehungs-
weise den Grundabtretungsbe-
schluss kann Klage beim Verwal-
tungsgericht eingereicht werden“,
heißt es dazu aus der Behörde. Und
die Klage hätte aufschiebende Wir-
kung, wenn keine sofortige Vollzie-
hung angeordnet wurde. Die letzte
Instanz sei das Bundesverwaltungs-
gericht. Ginge es im Streitfall „nur“
um die Entschädigung, wäre die
Klage beim Landgericht einzurei-
chen. Die letzte Instanz ist dann der
Bundesgerichtshof.

Kiesabbau gibt es im Gebiet der
Stadt Osterwieck bereits seit Lan-
gem. Zwischen Bühne und Suderode
sowie bei Deersheim. Diese unter-
liegen aber nicht dem DDR-Recht,
wie das LAGB informiert. Sie seien
nach dem Bundesberggesetz erteilt
worden.

Eine Reaktion im niedersächsi-
schen Teil des Ilsetals auf die Ent-
wicklungen in Sachsen-Anhalt ist
eindeutig: „Für mich ist das eine
Katastrophe“, sagt Schladen-Wer-
las Bürgermeister Andreas Mem-
mert. „Auf niedersächsischer Seite
sind alle Kiesabbaugenehmigungen
im Raum Schladen ausgelaufen.
Zwischenzeitlich wurde sogar eine
Rücknahme wegen der negativen
Auswirkungen auf die größte
Grundwassergewinnungsanlage Nie-
dersachsens der Salzgitter Flach-
stahl GmbH geprüft. Jetzt soll in
unmittelbarer Nähe erneut der
Grundwasserleiter angeschnitten
werden. Unglaublich“, findet Mem-
mert deutliche Worte. „Auch die
von uns seinerzeit eingewendeten
Auswirkungen auf den Hochwasser-
schutz spielen anscheinend keine
Rolle mehr. Leider greift wieder die
,Hochwasserdemenz‘ um sich und
das tausendjährige Hochwasser aus
2017 mit Katastrophenalarmen ist
vergessen“, fügt der Verwaltungs-
chef an. „Wir werden alles tun, um
das möglichst zu verhindern.“

Von Mario Heinicke
und Andreas Gereke

Oberverwaltungsgericht entscheidet: Behörde muss Rahmenbetriebsplan zulassen – Bedeutung für Hochwasserschutz und Wassergüte unklar

Kiesabbau im Ilsetal: „Für mich eine Katastrophe“

Ein Kiesabbau im Ilsetal zwischen Stötterlingen und Bühne wäre nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts bereits im
Jahr 2024 denkbar – wenn bis dahin die erforderlichen Genehmigungen erteilt sein sollten. Symbolfoto: dpa

Kämpft seit Jahren gegen die Kiesabbaupläne: Landwirt Joachim Moshake. Am morgi-
gen Sonntag treffen sich die Gegner zum Malen neuer Protestplakate. Foto: Gereke

Als der Petitionsausschuss des Landtags 2017 das Ilsetal bereist, hängen Pläne zum
Kiesabbau aus. Vier Seen könnten durch die Gewinnung entstehen. Foto: Achiv Gereke
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Der Antragsteller für den Kiesabbau
Bühne-Ost ist niemand aus dem Ilse-
tal, auch kein Baustoffunternehmen,
sondern ein Landwirt aus Goslar. Wie
konnte ein Interessent nach der Wen-
de zu Kiesabbaurechten auf ihm
fremden Flächen kommen? 1993 ist
nach den Regelungen des Bundes-
berggesetzes zunächst eine Erlaubnis
zur Aufsuchung von Kiesen- und
Kiessanden erteilt worden, berichtet
die Bergbehörde aus jener Zeit. „Im
Jahr 1994 fanden die Aufsuchungsar-
beiten auf der Grundlage eines berg-

rechtlichen Aufsuchungsbetriebsplans
statt. Nachdem der Bodenschatz
nachgewiesen werden konnte, erfolg-
te die Beantragung und Erteilung der
Bewilligung zur Gewinnung der Kiese
und Kiessande.“ Dies stelle den ge-
wöhnlichen Hergang zur Erteilung von
Bergbauberechtigungen dar. Eine Aus-
schreibung oder Ähnliches finde nicht
statt. „Theoretisch“, so die Behörde,
„kann jeder eine Erlaubnis oder Bewil-
ligung beantragen.“ Sofern nicht im
Bundesberggesetz definierte Versa-
gungsgründe vorliegen.

■ HINTERGRUND


